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KeineSitzungdes WienerGemeinderates .Diefür Freitageinberufene
Sitzungdes WienerGemeinderatesentfällt .

DisBrotversorgungderStädtischenHumanitätsanstaltengesicherg.In
der heute abgehaltenen Sitzung des Wiener Stadtsenates brachte Stadt - ¬

rat KunschakdieFragederBrotversorgungWienswährenddesBäcker-¬
streiks zur Spracheundregte an ,die Geneindewolle geeigneteVorkeh-¬
rungen treffen ,umfür jenen Teil der Bevölkerung ,der wegenseiner

wirtschaftlichen LagedurchdenMangelan Brot amschwerstengetrof -¬
fen werde ,insbesonderefür Kinder ,KrankeundGreiseBrotzubeschaf-¬
fen . Daskönneentwederin der Formeines BezugesvonBrotvonaus-¬
wärts erfolgen oder durch geeignete Verhandlungenmit denUnterneh-¬
mern und Arbeitern ,damit wenigstens eine gewisse Menge Brot zur

Deckungdes Bedarfes für den gekennzeichnetenPersonenkreisherge - ¬
stellt werde .

BürgermeisterSeitz erwiderte ,er halte das derzeit be- ¬

stehendeSystemder Brotversorgungfür falschundhabewiederholtda¬
rauf verwiesen ,dass die Schwierigkeitennur zu überwindenseinwerden
wenn wieder eine Festsetzung des Brotpreises erfolge .ImZusammenkang

niteinenstaatlichenHandelsmonopolfürGetreideundMehlundDauer-¬
verträgenzwischendenUnternehmernundArbeiternüberdieLohn-¬
verhältnisse wärees unschwer ,dan richtigen Brotpreis zukalkulieren .
BeiFesthaltungan einemsolchenSystemhätte natürlich auchjener
Faktor ,der die Festsetzungdes Preises anordnet Gelegenheit ,Umstimmig
keiten zwischendenUnternehmernundArbeiternrechtzeitigauszutra-¬
gen ,besvor es zu einem Streik kommt .Obes möglich sein wird ,dieUn¬
ternehmer und die Arbeiter zu bestimmen ,die Erzeugung einer gewissen

QuantitätBrotzurBestreitungderallerdringendstenBedürfnissezu
erzielen ,könne er derzeit nicht sagen .Jedenfalls wird die Regierung

alles aufbieten müssen ,um den Streik so rasch aks möglich ein Ende

zumachenoderin ir gendeinerWeisefür denbedürftigstenTeilder
Bevölkerungvorzukehren.

DieGemeindeWienbesitzt in der aufgelassenenHeilstätte
„SpinnerinamKreuz "eineBäckerei ,dieseit JahrendenBedarffür
den grössten Teil der in Wien befindlichen städtischen Humanitäts - ¬

anstalten erzeugt .In dieser Bäckerei wird gearbeitet ,da die Forde - ¬
rungen der Gehilfen erfüllt wordensind . DieHumanitätsanstaltender
GemeindeWiensindalsodurchdenBäckerstreiknichtbetroffen.
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DieniederösterreichischenLandesaltpensionisten .AusverschiedenenZei- ¬
tungsnachrichten war zu entnehmen ,dass an der darin geschilderten Lage
dersogenanntengemeinsamenniederösterreichischenLandesaltspensioni -¬
sten ,das sind die bis einschliesslich 31 . Dezember1921 in denRuhestand
versetzten Angestellten und Lehrer des ehemaligen Landes Oesterreich un - ¬
ter der Enns ,das BundeslandWiendie Schuldtrage .Demgegenübermussfol -¬
gendesfestgestellt werden :

DerAufwandfürdieRuhebezugedergenanntenLandedangestellten
gehört denBestimmungendes Trennungsgesetzes( Verfassungsgesetzvom29. De-¬
zember1921 ,womitein selbständigesLandWiengebildet wird ) zudenWien
und Niederösterreich gemeinsamen Schulden ,zu deren Tilgung sowohl Wienals

auchNiederösterreichje fünfzigProzentbeizutragenhaben .Esist dieseine
Schuld ,die nach dem Trennungsgesetz nicht anders zu werten ist ,als jede

der anderen von demehemaligenLandNiederösterreich eingegangenenSchul- ¬
den ,beispielsweise der Anleihensverpflichtungen .Die Abwicklungdieser Wien
undNiederösterreichgemeinsamenSchuldenhat nachAuflösungderAbrech-¬
nungskommissionim Februar1923auf GrundübereinstimmenderundaufTren-¬
nungsgesetz fussender Beschlusse der Landesregierungen von Wiener undNie - ¬

derösterreich die niederösterreichische Landesregierung ubernommen ,diedie - ¬
se Geschäfteununterbøochenbis heutefürht .DerStellungalsGeschäftsfüh-¬
rer entsprechend ,ist es Sacheder niederösterreichischenLandesregierung
Vorschlägewegenallfälliger Regulierungder Bezügeder Altpensionistenzu
machen ,zu denensodanndas BundeslandWienentsprechendseinerZahlungs-¬
pflicht beizustimmenhat .AndiesenVorgangwurdestets festgehaltenlEshat
sich bisher nich niemals ereignet ,dass ein bezüglicher Vorschlag der nie - ¬

derösterreichischenLandesregierungvomBundeslandWuenabgelehntwurde.
DieRegulierungsbeschlüssewurdenbisher ,wieausdrücklichfestgestellt wer- ¬
denmuss ,vonbeidenLandesregierungenin vollerUebereinstimmunggefasst .
Esist selbstverständlich ,dassimInteresseeinergeordnetenFinanzwirt-¬
schaft vor Durchführungeiner Bezugsregulierungdie FragederBedeckung
des daraus erwachsenden Mehrerfordernisses sowohl bei Niederösterreich als
auchbei Wiengeprüftwerdenmuss . Fürdie Wahlder Art der Regulierungwa
das Ergebnisdieser Prüfungstets ausschlaggebend ,indembeiAusarbeitung
der Vorschläge ,derenübereinstimmendeAnnahmedurchbeideLandesregierun-¬
genschliesslich ja herbeigeführtwerdensollte ,stets auchauf dieInteres -¬
sen des etwawenigerleistungsfähigenMitschuldnersBedachtgenommenwurde,
ohneaber diesen Teil in der Oeffentlichkeit bhosszustellen .Diebisherigen
Regulierungen stellen das Ergebnis des übereinstimmenden Willens der beide
Landesregierungen dar ,weshlab es gänzlich unbegründet ist ,einen der beiden
Länder irggend eine besondere Schuld an der angeblich ungünstigen Regulie - ¬

rung beizumessen .Es ist im ührigen festzustellen ,dass die genanntenAlt - ¬
pensionisten niemals für die Bundeshauptstadt Wien selbst unmittelbar Dien
ste geleistet haben .Wien hat daher auch keine unmittelbare Beziehung zu

ihnen .Solche Beziehungenbestehen der Mentalität dieser Angesteiltengruppe
nach viel eher zumBundeslandNiederösterreich ,in dessen derzeitigemnGebie
sie ja auch zum überwiegenden Teil gewirkt haben und derzeit leben .Eine
Initiative des Bundeslandes Wien ,das ,wie eingangs erwähnt ,nicht dieGe- ¬schäftsführungin gemeinsamenAngelegenheitenzu besorgenhat,in derFrage
der Regulierung der Altpensionistenbezüge ist überdies aus demGrundunmög
lich ,weil darin nur eine Brüskierung der niederösterreichischen Landesre - ¬gierung ,die als Geschäftsführerin in geneinsamenAngelegenheiteninerster
Linie zur Wahrnehmungaller die Gemeinsamkeit betreffenden Angelegenheiten
gesetzlich berufen ist ,zu erblicken wäre .
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